
 

 

 

BUNDESFINANZHOF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bindungswirkung einer Lohnsteueranrufungsauskunft a uch gegen-
über dem Arbeitnehmer 
 
1. Erteilt das Betriebsstättenfinanzamt dem Arbeitg eber eine 
Lohnsteueranrufungsauskunft, sind die Finanzbehörde n im Rahmen 
des Lohnsteuerabzugsverfahrens an diese auch gegenü ber dem Ar-
beitnehmer gebunden. 
 
2. Das FA kann daher die vom Arbeitgeber aufgrund e iner (un-
richtigen) Anrufungsauskunft nicht einbehaltene und  abgeführte 
Lohnsteuer vom Arbeitnehmer nicht nach § 42d Abs. 3  Satz 4 
Nr. 1 EStG nachfordern. 
 
EStG §§ 42e, 42d Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3, 38 Abs. 2  Satz 1 
AO § 47 
 
Urteil vom 17. Oktober 2013     VI R 44/12 
 
Vorinstanz: FG Düsseldorf vom 24. April 2012  13 K 799/09 L 
(EFG 2012, 1781) 
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G r ü n d e  

 

I. Streitig ist die Rechtmäßigkeit eines Lohnsteuer -Nachforde-

rungsbescheids zu Lasten des Arbeitnehmers. 

 

Der Kläger und Revisionskläger (Kläger) ist Arbeitn ehmer der 

G-GmbH (GmbH). Die GmbH war zunächst Mitglied der 

Zusatzversorgungskasse (ZVK) der Stadt "E-Stadt". M it der 

Mitgliedschaft verfolgte sie den Zweck, ihren Arbei tnehmern 

beim Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis einen zu sätzlichen 

Versorgungsanspruch zu verschaffen. Entsprechend ei ner am 

10. Januar 2001 abgeschlossenen Vereinbarung überna hm die ZVK 

"L-Stadt" das Vermögen der ZVK "E-Stadt". Die bishe rigen 

Mitglieder der ZVK "E-Stadt" wurden mit Wirkung ab dem 

1. Januar 2001 Mitglieder der ZVK "L-Stadt". Zum Au sgleich der 

mit der Übernahme der ZVK "E-Stadt" für die ZVK "L- Stadt" ver-

bundenen Nachteile hatte die ZVK "E-Stadt" eine Aus gleichszah-

lung (sog. Nachteilsausgleich) an die ZVK "L-Stadt"  zu leis-

ten. Sie behandelte die Zahlungen des Nachteilsausg leichs als 

erhöhte Umlage und erhob Lohnsteuer mit einem Pausc halsteuer-

satz gemäß § 40b des Einkommensteuergesetzes (EStG) . Soweit 

die Zahlungen die Pauschalierungsgrenze überstiegen , unterwarf 

die GmbH die entsprechenden Beträge dem Regelbesteu erungsver-

fahren. 

 

Mit Urteil vom 14. September 2005 VI R 148/98 (BFHE  210, 443, 

BStBl II 2006, 532) entschied der erkennende Senat,  dass die 

Nachteilsausgleichszahlungen keinen Arbeitslohn dar stellten. 

Im Anschluss an diese Entscheidung beantragte die G mbH beim 

zuständigen Betriebsstättenfinanzamt "E-Stadt" eine  Anrufungs-

auskunft nach § 42e EStG, wonach es ihr erlaubt sei , sämtliche 

zu Unrecht versteuerten Nachteilsausgleichszahlunge n der Jahre 
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2002 bis 2005 im laufenden Lohnsteuerzahlungszeitra um des Jah-

res 2006 in Form negativer Einnahmen zu korrigieren . Diesem 

Antrag gab das Betriebsstättenfinanzamt am 29. Juni  2006 

statt. Die GmbH machte in der Lohnsteuerabrechnung für 

September 2006 von der Auskunft Gebrauch und verrec hnete die 

laufenden Bruttoarbeitslöhne ihrer Mitarbeiter mit negativen 

Einnahmen im Umfang der jeweils auf die Nachteilsau sgleichs-

zahlungen abgeführten Lohnsteuer, auch soweit das J ahr 2001 

betroffen war. Mit Schreiben vom 20. September 2006  widerrief 

das Betriebsstättenfinanzamt seine Anrufungsauskunf t vom 

29. Juni 2006. Die dagegen von der GmbH erhobene Kl age war in 

der Revisionsinstanz erfolgreich. Der Senat hob die  Aufhe-

bungsverfügung des Betriebsstättenfinanzamts vom 20 . September 

2006 mit Urteil vom 2. September 2010 VI R 3/09 (BF HE 230, 

500, BStBl II 2011, 233) auf. 

 

Am 21. November 2008 erhielt der Beklagte und Revis ionsbe-

klagte (das Finanzamt --FA--) als Wohnsitzfinanzamt  des Klä-

gers eine Kontrollmitteilung der Zentralen Außenprü fungsstelle 

Lohnsteuer (ZALSt). Die ZALSt informierte das FA da rüber, dass 

die GmbH als Arbeitgeber des Klägers im Lohnsteuerz ahlungs-

zeitraum September 2006 den Bruttoarbeitslohn des K lägers um 

4.082,63 € gemindert habe. Die GmbH sei unzutreffen derweise 

davon ausgegangen, dass in dieser Höhe negativer Ar beitslohn 

des Klägers vorgelegen habe. Bei dem Betrag handele  es sich um 

die Summe der in den Jahren 2001 bis 2005 auf den K läger ent-

fallenden und individuell versteuerten Nachteilsaus gleichszah-

lungen der GmbH an die ZVK "L-Stadt". 

 

Das FA erließ daraufhin gegenüber dem Kläger, der m angels An-

trag im Streitjahr nicht zur Einkommensteuer veranl agt worden 

ist (§ 46 Abs. 2 Nr. 8 EStG), unter dem Datum 12. D ezember 

2008 einen Bescheid über die Festsetzung von nachzu fordernder 
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Lohnsteuer sowie von nachzuforderndem Solidaritätsz uschlag. 

Der Lohnsteuernachforderungsbetrag wurde auf 1.154 € und der 

Solidaritätszuschlag auf 63,47 € festgesetzt. Die n ach erfolg-

losem Vorverfahren erhobene Klage wies das Finanzge richt (FG) 

aus den in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2012, 1781 

veröffentlichten Gründen ab. 

 

Mit der Revision rügt der Kläger die Verletzung mat eriellen 

Rechts. 

 

Er beantragt, 

das Urteil des FG Düsseldorf vom 24. April 2012  

13 K 799/09 L sowie den Bescheid über die Festsetzu ng von 

nachzufordernder Lohnsteuer sowie von nachzufordern dem 

Solidaritätszuschlag vom 12. Dezember 2008 in Gesta lt der 

Einspruchsentscheidung vom 5. Juni 2009 aufzuheben.  

 

Das FA beantragt, 

die Revision als unbegründet zurückzuweisen. 

 

II. Die Revision des Klägers ist begründet. Sie füh rt zur Auf-

hebung der Vorentscheidung und Stattgabe der Klage (§ 126 

Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung --FGO --). Der 

angefochtene Lohnsteuer-Nachforderungsbescheid sowi e die dazu-

gehörige Einspruchsentscheidung sind rechtswidrig u nd verlet-

zen den Kläger in seinen Rechten. Sie waren daher g emäß § 100 

Abs. 1 Satz 1 FGO aufzuheben. 

 

1. Nach § 42d Abs. 3 Satz 4 Nr. 1 EStG kann das FA den Arbeit-

nehmer als Schuldner der Lohnsteuer in Anspruch neh men, wenn 

der Arbeitgeber die Lohnsteuer nicht vorschriftsmäß ig angemel-

det hat (zu § 42d Abs. 3 Satz 4 Nr. 1 EStG als "Ans pruchs-

grundlage" vgl. Senatsentscheidung vom 13. Januar 1 989 
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VI R 153/85, BFHE 156, 99, BStBl II 1989, 447; FG M ünchen, Ur-

teil vom 15. Mai 2003  11 K 2986/02, EFG 2003, 1281 ; 

Trzaskalik, in: Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, EStG, § 42d Rz D 5, 

D 7; Wagner, in Heuermann/Wagner, Lohnsteuer J Rz 1 31; 

Hartz/Meeßen/Wolf, ABC-Führer Lohnsteuer, Nachforde rung von 

Lohnsteuer Rz 31, 35).  

 

a) Nach § 38 Abs. 2 Satz 1 EStG ist der Arbeitnehme r Schuldner 

der Lohnsteuer. Nicht einbehaltene und nicht abgefü hrte Lohn-

steuer kann deshalb von der Finanzbehörde grundsätz lich von 

ihm nachgefordert werden, und zwar auch dann, wenn das Kalen-

derjahr abgelaufen ist (Schmidt/Krüger, EStG, 32. A ufl., § 42d 

Rz 22; Trzaskalik, in: Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, E StG, § 42d 

Rz D 7; Wagner, a.a.O., Lohnsteuer J Rz 132). Denn der Lohn-

steueranspruch erlischt nicht, wenn die Einkommenst euer nach 

Ablauf des Kalenderjahres gemäß § 36 Abs. 1 EStG en tsteht 

(Schmidt/Krüger, a.a.O., § 42d Rz 22; Trzaskalik, i n: 

Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, EStG, § 42d Rz D 7; Wagn er, a.a.O., 

Lohnsteuer J Rz 132). Allerdings ist der Lohnsteuer -Nachforde-

rungsbescheid auch in diesem Fall ein Vorauszahlung sbescheid, 

sofern das FA --wie vorliegend-- lediglich die Lohn steuer des 

fehlerhaften Abführungszeitraums festsetzt (Schmidt /Krüger, 

a.a.O., § 42d Rz 22). 

 

b) Zugleich haftet der Arbeitgeber nach § 42d Abs. 1 Nr. 1 

EStG für nicht einbehaltene und nicht abgeführte Lo hnsteuer. 

Soweit diese Haftung reicht, sind der Arbeitgeber u nd der Ar-

beitnehmer Gesamtschuldner (§ 42d Abs. 3 Satz 1 ESt G). Das Be-

triebsstättenfinanzamt kann die Steuerschuld oder H aftungs-

schuld nach pflichtgemäßem Ermessen gegenüber jedem  Gesamt-

schuldner geltend machen (§ 42d Abs. 3 Satz 2 EStG) . Aller-

dings kann der Arbeitnehmer nach § 42d Abs. 3 Satz 4 Nr. 1 

EStG für seine Lohnsteuer als (Gesamt)Schuldner neb en dem Ar-
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beitgeber nur in bestimmten Fällen in Anspruch geno mmen wer-

den, etwa wenn der Arbeitgeber die Lohnsteuer nicht  vor-

schriftsmäßig vom Arbeitslohn einbehalten hat (vgl.  Senatsur-

teil vom 13. Januar 2011 VI R 61/09, BFHE 232, 5, 

BStBl II 2011, 479). 

 

c) An einer vorschriftswidrigen Einbehaltung und Ab führung der 

Lohnsteuer fehlt es, wenn der Arbeitgeber eine Anru fungsaus-

kunft eingeholt hat und danach verfahren ist. In ei nem solchen 

Fall kann ihm nicht entgegengehalten werden, er hab e die Lohn-

steuer nicht vorschriftsmäßig einbehalten. Das gilt  unabhängig 

davon, ob die Anrufungsauskunft materiell richtig o der unrich-

tig ist (Senatsurteil vom 16. November 2005 VI R 23 /02, 

BFHE 212, 59, BStBl II 2006, 210, m.w.N.; Schmidt/K rüger, 

a.a.O., § 42d Rz 3 und § 42e Rz 8 f.). Ist der Arbe itgeber 

entsprechend einer Anrufungsauskunft verfahren, hat  er den 

"Weisungen und Vorschriften" des Auftrag gebenden F inanzamts 

Rechnung getragen und damit die Lohnsteuer vorschri ftsmäßig 

einbehalten und abgeführt (Schmidt/Krüger, a.a.O., § 42d 

Rz 3). Der Haftungstatbestand ist in diesen Fällen nicht er-

füllt (Senatsurteil in BFHE 212, 59, BStBl II 2006,  210, 

m.w.N.; Schmidt/Krüger, a.a.O., § 42d Rz 3; Blümich /Wagner, 

§ 42d EStG Rz 51; Trzaskalik, in: Kirchhof/Söhn/Mel linghoff, 

EStG, § 42d Rz B 1; Gersch in Herrmann/Heuer/Raupac h, § 42e 

EStG Rz 24). 

 

d) Überdies führt die ordnungsgemäße Abführung der auskunfts-

gemäß einbehaltenen Lohnsteuer zum Erlöschen des Lo hnsteueran-

spruchs des FA (§ 47 der Abgabenordnung --AO--). De r Arbeit-

nehmer (Steuerschuldner) kann damit nicht mehr auf Zahlung der 

Lohnsteuer in Anspruch genommen werden, und zwar au ch dann 

nicht, wenn der Arbeitgeber die Lohnsteuer aufgrund  einer ma-

teriell unrichtigen Lohnsteueranrufungsauskunft ein behalten 
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und abgeführt hat. In einem solchen Fall wird zwar nicht die 

Einkommensteuerschuld, aber die Lohnsteuerschuld i. S. des § 38 

Abs. 2 EStG des Arbeitnehmers wie auch die Entricht ungsschuld 

des Arbeitgebers durch das Finanzamt im Wege der An rufungsaus-

kunft verbindlich festgestellt. Es kann daher die v om Arbeit-

geber aufgrund einer unrichtigen Anrufungsauskunft nicht ein-

behaltene und abgeführte Lohnsteuer vom Arbeitnehme r nicht 

nach § 42d Abs. 3 Satz 4 Nr. 1 EStG nachfordern (Bl ümich/ 

Heuermann, § 42e EStG Rz 31; Seer in Tipke/Kruse, §  89 AO 

Rz 109; Wagner, a.a.O., Lohnsteuer K Rz 32). Denn d ie Finanz-

behörden sind zwar nicht im Veranlagungsverfahren, aber im 

Rahmen des Lohnsteuerabzugsverfahrens und damit des  Vorauszah-

lungsverfahrens (vgl. Senatsurteil in BFHE 232, 5, BStBl II 

2011, 479, m.w.N.) auch gegenüber dem Arbeitnehmer gebunden 

(Trzaskalik, in: Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, EStG, §  42e 

Rz B 13; Dißars, Die Information für Steuerberater und Wirt-

schaftsprüfer (INF) 2003, 862 <865>; Blümich/Heuerm ann, § 42e 

EStG Rz 38; Schmidt/Krüger, a.a.O, § 42d Rz 24 bis zum Ab-

schluss des Lohnsteuerabzugsverfahrens; a.A. Eisgru ber in 

Kirchhof, EStG, 12. Aufl., § 42e Rz 6 f.; Frotscher  in 

Frotscher, EStG, Freiburg 2011, § 42e Rz 23). Die F rage nach 

der Anwendung der lohnsteuerrechtlichen Vorschrifte n ist 

einheitlich zu beantworten (Trzaskalik, in: Kirchho f/ 

Söhn/Mellinghoff, EStG, § 42e Rz B 13; Blümich/Heue rmann, 

§ 42e EStG Rz 31; Wagner, a.a.O., Lohnsteuer K Rz 3 2). Ob die 

Anrufungsauskunft nach § 42e EStG insoweit als Verw altungsakt 

mit Drittwirkung zu beurteilen ist, braucht der Sen at hierbei 

nicht zu entscheiden (so Drenseck, Verwaltungsakte im Lohn- 

und Einkommensteuerverfahren, in Stolterfoht, Grund fragen des 

Lohnsteuerrechts 1986, 377, <396>; Schmidt/Krüger, a.a.O., 

§ 42e Rz 9; Dißars, INF 2003, 862 <865>; Blümich/He uermann, 

§ 42e EStG Rz 31; Seer, a.a.O., § 89 AO Rz 109). Je denfalls 

kann sich der Arbeitgeber auf eine dem Arbeitnehmer  erteilte 
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Auskunft berufen und umgekehrt (Trzaskalik, in: Kir chhof/ 

Söhn/Mellinghoff, EStG, § 42e Rz B 13; Dißars, INF 2003, 862 

<864 f.>; Blümich/Heuermann, § 42e EStG Rz 31; Seer , a.a.O., 

§ 89 AO Rz 109). An der gegenteiligen Auffassung, n ach der das 

FA nicht gehindert ist, im Lohnsteuerverfahren dem Arbeitneh-

mer gegenüber einen anderen, ungünstigeren Rechtsst andpunkt zu 

vertreten als im Auskunftsverfahren gegenüber dem A rbeitgeber 

(Senatsbeschluss vom 22. Mai 2007 VI B 143/06, BFH/ NV 2007, 

1658), hält der Senat nicht fest. Denn das dem Arbe itnehmer 

eingeräumte Antragsrecht wäre ansonsten praktisch w ertlos. 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer wären gezwungen, jewei ls einen 

gemeinsamen Antrag nach § 42e EStG zu stellen (Seer , a.a.O., 

§ 89 AO Rz 109). 

 

2. Die Entscheidung des FG entspricht diesen Grunds ätzen 

nicht. Vielmehr steht der streitigen Lohnsteuernach forderung 

die dem Arbeitgeber des Klägers am 29. Juni 2006 im  Rahmen des 

Lohnsteuerabzugs erteilte Anrufungsauskunft entgege n (vgl. Se-

natsurteil in BFHE 232, 5, BStBl II 2011, 479). Den n das Nach-

forderungsverfahren ist die Fortsetzung des Lohnste uerabzugs-

verfahrens (Drenseck, Verwaltungsakte im Lohn- und Einkommen-

steuerverfahren, in Stolterfoht, Grundfragen des Lo hnsteuer-

rechts 1986, 377, <424>). 
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